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I.

Grundlagen
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I.1.

Der Geschäftsführer
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Geschäftsführer - Wer gilt rechtlich als Geschäftsführer?

4 Ordnungsgemäß bestellter Geschäftsführer 

- Geschäftsführender Gesellschafter (hält Anteile an der GmbH)

- Fremd-Geschäftsführer

4 Faktischer Geschäftsführer

- aufgrund fehlender oder nicht wirksamer Bestellung

-aufgrund Ăgutsherrenartigenñ Auftretens ïoft in Kombination mit

* ordnungsgemäß bestelltem Strohmann-Geschäftsführer 
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Geschäftsführer ïFaktische Geschäftsführung

4 Maßgeblicher Einfluss

- faktische Geschäftsführung liegt vor, wenn mindestens 6 von 8 Kriterien erfüllt 

sind (BayOblG NJW 1997, 1936; BGH NJW 1988, 1789)

* Entscheidung über die Unternehmenspolitik

* Organisation des Unternehmens

* Gestaltung der Geschäftsbeziehung mit Vertragspartnern

* Verhandlung mit Banken/ Kreditgebern

* Entscheidung über die Höhe der Löhne/ Gehälter

* Entscheidung über Steuerangelegenheiten

* Steuerung der Buchhaltung

4 Handeln im Außenverhältnis

- eigenes, nachhaltiges Handeln im Außenverhältnis erforderlich 

- nur interne Einwirkung reicht nicht aus

Ý Haftung wie bei einem ordnungsgemäß bestellten GF!
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Geschäftsführer ïĂKºnnenñ im AuÇenverhªltnis = Vertretung (1)

4 Gesetzliche  Regelung (§ 35 GmbHG)

Ă(1) Die Gesellschaft wird durch die Geschªftsf¿hrer gerichtlich und auÇergerichtlich 

vertreten. [é]

(2) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, sind sie alle nur gemeinschaftlich zur 

Vertretung der Gesellschaft befugt, es sei denn, dass der Gesellschaftsvertrag etwas 

anderes bestimmt. Ist der Gesellschaft gegenüber eine Willenserklärung abzugeben, 

gen¿gt die Abgabe gegen¿ber einem Vertreter der Gesellschaft nach Absatz 1.ñ

4 Statuarische Regelung (Satzung)

* Echte Gesamtvertretung (zwei gemeinschaftlich)

* Unechte Gesamtvertretung (ein GF mit einem Prokurist gemeinschaftlich)

* Allein-/Einzelvertretung (ein GF allein)
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Geschäftsführer ïĂKºnnenñ im AuÇenverhªltnis = Vertretung (2)

4 Widersprechende Erklärungen

Fall 1 - GF A und GF B sind jeweils einzelvertretungsberechtigt. In gemeinsamer 

Besprechung mit Lieferanten akzeptiert GF A den Preis des Lieferanten, GF B lehnt 

diesen ab. ïRechtslage?

Fall 2 - GF A und GF B sind jeweils einzelvertretungsberechtigt. GF A lässt namens 

GmbH Klage gegen Lieferanten einreichen. Kann GF B Klage zurücknehmen?
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Geschäftsführer ïĂKºnnenñ im AuÇenverhªltnis = Vertretung (2)

4 Widersprechende Erklärungen

Fall 1 - GF A und GF B sind jeweils einzelvertretungsberechtigt. In gemeinsamer 

Besprechung mit Lieferanten akzeptiert GF A den Preis des Lieferanten, GF B lehnt 

diesen ab. ïRechtslage?

Lösung: Beide Erklärungen heben sich gegenseitig auf, da kein gemeinsamer Wille

der GmbH erkennbar ist!

Fall 2 - GF A und GF B sind jeweils einzelvertretungsberechtigt. GF A lässt namens 

GmbH Klage gegen Lieferanten einreichen. Kann GF B Klage zurücknehmen?

Lösung: Beide Erklärungen sind wirksam!
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Geschäftsführer ïĂKºnnenñ im AuÇenverhªltnis = Vertretung (3)

4 Insolvenzantrag

Fall 1 - GF A und GF B sind nur gemeinschaftlich vertretungsberechtigt. Die GmbH ist

zahlungsunfähig. Kann GF A alleine Insolvenzantrag stellen?

Fall 2 - GF A und GF B sind jeweils einzelvertretungsberechtigt. GF A hat Insolvenz-

antrag gestellt. Kann GF B Insolvenzantrag zurücknehmen?
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Geschäftsführer ïĂKºnnenñ im AuÇenverhªltnis = Vertretung (3)

4 Insolvenzantrag

Fall 1 - GF A und GF B sind nur gemeinschaftlich vertretungsberechtigt. Die GmbH ist

zahlungsunfähig. Kann GF A alleine Insolvenzantrag stellen?

Lösung: Ja! Jedes Mitglied des Vertretungsorgans ist berechtigt (§ 15 InsO)

Fall 2 - GF A und GF B sind jeweils einzelvertretungsberechtigt. GF A hat Insolvenz-

antrag gestellt. Kann GF B Insolvenzantrag zurücknehmen?

Lösung: Nein! Rücknahme nur durch den jeweiligen Antragsteller möglich
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Geschäftsführer ïĂD¿rfenñ im Innenverhªltnis = Geschªftsf¿hrung 

4 Gesetzliche  Regelung (§ 37 GmbHG)

Ă(1) Die Geschªftsf¿hrer sind der Gesellschaft gegen¿ber verpflichtet, die 

Beschränkungen einzuhalten, welche für den Umfang ihrer Befugnis, die Gesellschaft 

zu vertreten, durch den Gesellschaftsvertrag oder, soweit dieser nicht ein anderes 

bestimmt, durch die Beschlüsse der Gesellschafter festgesetzt sind.

(2) Gegen dritte Personen hat eine Beschränkung der Befugnis der Geschäftsführer, 

die Gesellschaft zu vertreten, keine rechtliche Wirkung. Dies gilt insbesondere für den 

Fall, dass die Vertretung sich nur auf gewisse Geschäfte oder Arten von Geschäften 

erstrecken oder nur unter gewissen Umständen oder für eine gewisse Zeit oder an 

einzelnen Orten stattfinden soll, oder dass die Zustimmung der Gesellschafter oder 

eines Organs der Gesellschaft f¿r einzelne Geschªfte erfordert ist.ñ
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Geschäftsführer ïSorgfaltspflicht als Haftungsmaßstab

4 § 43 I GmbHG

ĂDie Geschªftsf¿hrer haben in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt 

eines ordentlichen Geschªftsmannes anzuwenden.ñ

4 Sorgfalt eines ordentlichen GF?

Ý Sich so zu verhalten, wie eine Person in verantwortlich leitender Stellung 

als Verwalter fremden Vermögens 

4 konkret?

Ý hängt vom Einzelfall ab (Art, Größe, Situation des Unternehmens)

Ýkeine Ămildernden Umstªndeñ weil

* zu jung * arbeitsüberlastet

* unerfahren * überfordert

* Unkenntnis * unfähig

Ýsogar Ăhaftungsverschªrfendñ wenn

* für Amtsausübung besondere Fähigkeiten und Kenntnis vorhanden
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Geschäftsführer ïTypische Haftungsszenarien

Insolvenz

Regress

Verlust

Trennung

Außenhaftung:

Dritte können Ansprüche gegen Unternehmen (§ 31 BGB) 

nicht mehr durchsetzen und nehmen deshalb Geschäfts-

führung in Anspruch.

Innenhaftung:

Insolvenzverwalter will Masse mehren und nimmt deshalb 

ehemalige Geschäftsführung in Anspruch.

Innenhaftung:

Unternehmen hat Drittansprüche (Außenhaftung) 

befriedigt und nimmt Geschäftsführung in Regress.

Innenhaftung:

Unternehmen hat Verluste erlitten. Gesellschafter 

(Aufsichtsrat) drängen auf Korrektur durch 

Inanspruchnahme der Geschäftsführung.

Innenhaftung:

Unternehmen trennt sich von seinem Geschäftsführer und 

rechnet mögliche Haftungsansprüche gegen 

Abfindungsansprüche des Geschäftsführers auf.



RA Magnus Dühring © 2013 ïAlle Rechte vorbehalten 18

Geschäftsführer ïHaftung gegenüber Gesellschaft

1.Pflichtverletzung

2. Verschulden

3. Schaden

4. Kausalität 

zw. Pflichtverletzung 

u. Schaden

Gesetzlich geregelte 

Einzelpflichten der 

Geschäftsleitung

Allgemeine Pflichten der 

Geschäftsleitung

- Ordnungsgemäße Wahr-

nehmung der Organfunktion

- Treuepflicht (Wettbewerbs-

verbot, Verschwiegenheit, 

Loyalität

- Kapitalerhaltung 

§§ 30ff. GmbHG

- Pflichten bei Gründung

§ 9a GmbHG

- Pflicht zur ordnungs-

gemäßen Buchführung

§ 41 GmbHG

- Pflichten bei  

Insolvenzreife 

§ 64 GmbHG

- Befolgung von Gesell-

schafterweisungen
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Geschäftsführer ïBusiness Judgement Rule

4 ĂInnerhalb oder auÇerhalb?ñ (§ 93 I 2 AktG analog)

ĂEine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn [der Geschäftsführer] bei einer 

unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, auf der 

Grundlage angemessener Information zum Wohle der Gesellschaft zu handeln.ñ

4 Voraussetzungen für Haftungsausschluss

1. Vorliegen einer unternehmerischen Entscheidung

2. GF-Handeln auf der Grundlage angemessener Informationen

3. GF-Handeln ohne Sonderinteressen und frei von sachfremden Einflüssen

4. GF-Handeln zum Wohle der AG und in gutem Glauben

5. GF muss bei Handeln gutgläubig gewesen sein

Ý Entscheidung hinreichend schriftlich dokumentieren!!!

Ý im Zweifel oder bei existenziellen Geschäften externen Rat einholen !!!
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Geschäftsführer ïDarlegungs- und Beweislast

BGH, Urteil v. 04.11.2002 (Az.: II ZR 224/00)

ĂEine GmbH trifft im Rechtsstreit um Schadensersatzansprüche gegen

Ihren Geschäftsführer gemäß § 43 Abs. 2 GmbHG - entsprechend den

Grundsätzen zu §§ 93 Abs. 2 AktG, 34 Abs. 2 GenG - die Darlegungs-

und Beweislast nur dafür, dass und inwieweit ihr durch ein Verhalten

des Geschäftsführers in dessen Pflichtenkreis ein Schaden

erwachsen ist, wobei ihr die Erleichterungen des § 287 ZPO zugute

kommen können. Hingegen hat der Geschäftsführer darzulegen und

erforderlichenfalls zu beweisen, dass er seinen Sorgfaltspflichten

gemäß § 43 Abs. 1 GmbHG nachgekommen ist oder ihn kein

Verschulden trifft, oder dass der Schaden auch bei pflichtgemäßem

Alternativverhalten eingetreten wªre.ñ
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Geschäftsführer ïRisikoabsicherung durch D&O

Innenhaftung

- alle Pflichtverletzungen und alle Schäden

außer

- Ansprüche, die auf Weisung, Veranlassung oder 

Empfehlung eines Organs geltend gemacht 

worden sind

- Wissentliche Pflichtverletzungen (inkl. dolus

eventualis)

- Schäden innerhalb des Selbstbehaltes oder im 

Rahmen der Eigenbeteiligung des Organs am 

Unternehmen

Außenhaftung

- Sachwalterhaftung (inkl. Prospekthaftung)

- Insolvenzverschleppungshaftung

- Verfolgungsrecht der Gläubiger

- Haftung gegenüber

- Haftung gegenüber Konsumenten (Produkthaftung)

- Umwelthaftung

- Haftung gegenüber Arbeitnehmern

- Haftung für Steuern und Sozialversicherung

- Handelnden-Haftung

- Durchgriffshaftung

- Konzernrechtliche Ausfallhaftung

ÅAnteilseignem

Åabhängigen Gesellschaften

ÅLieferanten

ÅKunden

ÅWettbewerbern

außer

Åbei wissentlicher Pflichtverletzung

Åbei Ansprüchen, die vor ausländischen Gerichten 

geltend gemacht werden

Åbei Körper- und Sachschäden

G
e

d
e

c
k

te
r 

B
e
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ic
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Geschäftsführer ïHaftungsbeschränkung bei Innenhaftung

haftungsbefreiende Wirkung, 

soweit Weisungsrecht der 

Gesellschafter übertragen wurde

bei wirksamem Beschluss immer 

haftungsbefreiende Wirkung

Verzichtswirkung nur für

erkennbare Ansprüche

jederzeit möglich mit Zustimmung 

der Gesellschafterversammlung

haftungsbefreiend nach Ablauf der 

Verjährungsfrist (5 Jahre)

mit Zustimmung der 

Gesellschaftermehrheit in 

gewissem Rahmen wirksam

faktische Nicht-

geltendmachung

Verzichtsvereinbarung

Entlastungsbeschluss der 

Gesellschafterversammlung

Gesellschafterbeschluss

Beirat

1. Haftungs-

beschränkende

Vereinbarungen

3. Nachträglicher

Verzicht auf Schadens-

ersatzansprüche

2. Billigung der 

pflichtverletzenden 

Handlung im Vorfeld

Dienstvertrag

und/oder

Gesellschafterbeschluss
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Geschäftsführer ïFreistellung bei Außenhaftung
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I.2.

Der Gesellschafter
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Gesellschafter ïPassivvertretung bei Führungslosigkeit

4 Gesetzliche  Regelung (§ 35 GmbHG)

Ă(1) [é] Hat eine Gesellschaft keinen Geschªftsf¿hrer (F¿hrungslosigkeit), wird die 

Gesellschaft für den Fall, dass ihr gegenüber Willenserklärungen abgegeben oder 

Schriftstücke zugestellt werden, durch die Gesellschafter vertreten.

(2) An die Vertreter der Gesellschaft nach Absatz 1 können unter der im Handels-

register eingetragenen Geschäftsanschrift Willenserklärungen abgegeben und 

Schriftst¿cke f¿r die Gesellschaft zugestellt werden.ñ 

Ý im Fall der Führungslosigkeit besteht passive Einzelvertretungsmacht des 

einzelnen Gesellschafters (Haftung!)
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Gesellschafter ïInsolvenzantragspflicht bei Führungslosigkeit

4 Antragsberechtigung gem. § 15 InsO

Ă(1) [é] Bei einer juristischen Person ist im Fall der F¿hrungslosigkeit auch jeder 

Gesellschafter, bei einer Aktiengesellschaft oder einer Genossenschaft zudem auch 

jedes Mitglied des Aufsichtsrats zur Antragstellung berechtigt.ñ

4 Antragspflicht gem. § 15 a InsO

Ă(3) Im Fall der F¿hrungslosigkeit einer Gesellschaft mit beschrªnkter Haftung ist 

auch jeder Gesellschafter, im Fall der Führungslosigkeit einer Aktiengesellschaft oder 

einer Genossenschaft ist auch jedes Mitglied des Aufsichtsrats zur Stellung des 

Antrags verpflichtet, es sei denn, diese Person hat von der Zahlungsunfähigkeit und 

der Überschuldung oder der Führungslosigkeit keine Kenntnis.ñ

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

entgegen Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2 oder Absatz 2 oder Absatz 3 

, einen Eröffnungsantrag nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig stellt.

(5) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 4 fahrlässig, ist die Strafe 

Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.ñ
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Gesellschafter ïFeststellung der Zahlungsunfähigkeit (1)

Fall

Allein-GF legt sein Amt nieder und übereicht den Gesellschafter den 

aktuellen Liquiditätsstatus. Danach belaufen sich die innerhalb der nächsten 

drei Wochen auflaufenden Gesamtverbindlichkeiten der GmbH auf 

100.000,- ú, wobei 70.000,-úam Ende erst fällig werden, 30.000,-úaber 

schon gemahnt wurden. Der Liquiditätsstatus weist am Ende der drei 

Wochen 

a) eine Liquiditätslücke von 15.000,-úaus.

b) eine Liquiditätslücke von 5.000,-úaus.

c) keine Liquiditätslücke aus, jedoch wird die Lücke innerhalb der nächsten

drei Monate stetig auf bis zu 100.000,-úanwachsen.

Ist die GmbH insolvenzrechtlich zahlungsunfähig?
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Gesellschafter ïFeststellung der Zahlungsunfähigkeit (2)

4 BGH ïUrteil vom 27. März 2012 (II ZR 171/10)

ĂĂDie GmbH ist zahlungsunfªhig, wenn sie nicht in der Lage ist, die fªlligen Zahlungs-

pflichten zu erfüllen (§ 17 Abs. 2 Satz 1 InsO). Kann sie sich innerhalb von drei 

Wochen die zur Begleichung ihrer fälligen Forderungen benötigten finanziellen Mittel 

nicht beschaffen, liegt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs Zahlungs-

unfähigkeit und nicht mehr eine nur rechtlich unerhebliche Zahlungsstockung vor. 

Beträgt die innerhalb von drei Wochen nicht zu beseitigende Liquiditätslücke der 

Schuldnerin allerdings weniger als 10 % ihrer fälligen Gesamtverbindlichkeiten, ist 

regelmäßig Zahlungsunfähigkeit noch nicht eingetreten, es sei denn, es ist bereits 

absehbar, dass die Lücke demnächst mehr als 10 % erreichen wird. Beträgt die 

Liquiditätslücke der Schuldnerin 10 % oder mehr, ist dagegen regelmäßig von 

Zahlungsunfähigkeit auszugehen, sofern nicht ausnahmsweise mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass die Liquiditätslücke demnächst 

vollständig oder fast vollständig geschlossen wird und den Gläubigern ein Zuwarten 

nach den besonderen Umständen des Einzelfalls zuzumuten ist.ñ
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Gesellschafter ïHaftung für zur Insolvenz führenden Zahlungen

4 Haftung des Geschäftsführers gem. § 64 S. 3 GmbHG

ĂDie gleiche Verpflichtung trifft die Geschªftsf¿hrer f¿r Zahlungen an Gesellschafter, 

soweit diese zur Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft führen mussten, es sei denn, 

dies war auch bei Beachtung der in Satz 2 bezeichneten Sorgfalt nicht erkennbar.ñ

4 Anfechtungsrecht des Insolvenzverwalters gem. § 135 InsO

Ă(1) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die für die Forderung eines Gesellschafters 

auf Rückgewähr eines Darlehens im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 5 oder für eine 

gleichgestellte Forderung [é]

2. Befriedigung gewährt hat, wenn die Handlung im letzten Jahr vor dem Eröffnungs-

antrag oder nach diesem Antrag vorgenommen worden ist.

4 Anfechtungsrecht des Gläubigers gem. § 6 AnfG

bis auf Ăvor Erlangung eines vollstreckbaren Schuldtitelsñgleicher Wortlaut wie § 135 

InsO
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Gesellschafter ïExistenzvernichtender Eingriff

4 BGH -Urteil vom 16. Juli 2007 (II ZR 3/04) sog. ĂTrihotelñ-Entscheidung

Ă1. An dem Erfordernis einer als "Existenzvernichtungshaftung" bezeichneten Haftung 

des Gesellschafters für missbräuchliche, zur Insolvenz der GmbH führende oder diese 

vertiefende kompensationslose Eingriffe in das der Zweckbindung zur vorrangigen 

Befriedigung der Gesellschaftsgläubiger dienende Gesellschaftsvermögen wird 

festgehalten.

2. Der Senat gibt das bisherige Konzept einer eigenstªndigen Haftungsfigur [é] auf. 

Stattdessen knüpft er die Existenzvernichtungshaftung des Gesellschafters an die 

missbräuchliche Schädigung des im Gläubigerinteresse zweckgebundenen 

Gesellschaftsvermögens an und ordnet sie - in Gestalt einer schadens-

ersatzrechtlichen Innenhaftung gegenüber der Gesellschaft - allein in § 826 BGB als 

eine besondere Fallgruppe der sittenwidrigen vorsªtzlichen Schªdigung ein.ñ 
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I.3.

Die Satzung
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Satzung ïmögliche Konflikte (1)

4 Unternehmensgegenstand

ĂDer Gegenstand des Unternehmens ist éñ

Ý Maßnahmen, die außerhalb des in der Satzung festgelegten Unternehmens-

gegenstandes liegen, sind rechtswidrig.

Ý Rechtswidrige Maßnahmen können auch nicht durch einfachen Gesellschafter-

beschluss geheilt werden (Satzungsänderung).
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Satzung ïmögliche Konflikte (2)

4 Stammkapital

ĂDas Stammkapital betrªgt [é]. Die Einlagen sind jeweils zur Hªlfte sofort 

einzuzahlen. Die Restbareinlagen wird nach Aufforderung durch die Geschäftsführung 

fªllig.ñ
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Satzung ïmögliche Konflikte (2)

4 Stammkapital

ĂDas Stammkapital betrªgt [é]. Die Einlagen sind jeweils zur Hªlfte sofort 

einzuzahlen. Die Restbareinlagen wird nach Aufforderung durch die Geschäftsführung 

fªllig.ñ

4 BGH ïUrteil vom 11. Dezember 1995 (II ZR 268/94)

Ă1. GemªÇ GmbHG § 46 Nr 2 fällt zwar die Einforderung von Einzahlungen auf die 

Stammeinlage grundsätzlich in den Aufgabenkreis der Gesellschafterversammlung, 

jedoch kann diese Befugnis den Geschäftsführern übertragen werden.

2. Eine entsprechende Satzungsregelung muss allerdings mit Rücksicht auf die 

Formstrenge des Kaduzierungsverfahrens sowie die einschneidenden Folgen der 

Verlustigerklärung des Geschäftsanteils und der geleisteten Teilzahlung für den 

betroffenen Gesellschafter hinreichend klar und bestimmt sein. Den an die Klarheit der 

Formulierung zu stellenden Anforderungen genügt eine Satzungsregelung nicht, in der 

lediglich erklärt wird: "Die Restbareinlage wird nach Anforderung durch die 

Geschªftsleitung fªllig".ñ
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Satzung ïmögliche Konflikte (3)

4 Wettbewerbsverbot

ĂSªmtlichen Gesellschaftern ist es untersagt, sich wªhrend ihrer Mitgliedschaft im 

Geschªftszweig der Gesellschaft zu betªtigen.ñ
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Satzung ïmögliche Konflikte (3)

4 Wettbewerbsverbot

ĂSªmtlichen Gesellschaftern ist es untersagt, sich wªhrend ihrer Mitgliedschaft im 

Geschªftszweig der Gesellschaft zu betªtigen.ñ

Ý aufgrund gesellschaftsrechtlicher Treuepflicht auch ohne Satzungsregelung 

grundsätzlich zu beachten

Ý in personalisierter GmbH zu beachten

Ý in kapitalisierter GmbH u.U. sittenwidrig gem. § 138 BGB, wenn GmbH kein 

hinreichendes Interesse am Unterbleiben des Wettbewerbs hat. Deshalb ist

Wettbewerbsverbot grundsätzlich nur zu beachten

* von geschäftsführenden Gesellschafter

* von Mehrheitsgesellschafter, der allein mit seiner Stimme GF bestimmen

oder Einfluss auf Geschäftsführung nehmen könnte
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Satzung ïmögliche Konflikte (4)

4 Nachvertragliches Wettbewerbsverbot

ĂSªmtlichen Gesellschaftern ist es untersagt, sich auch nach ihrem Ausscheiden im 

Geschªftszweig der Gesellschaft zu betªtigen.ñ

ÝWirksamkeit setzt berechtigtes Interesse der Gesellschaft voraus

(+) Schutz vor Betriebs-/Geschäftsgeheimnissen & Abwerbung Kundenstamm

(-) allein Abwerbung Kundenstamm, da Kundenschutzvereinbarung ausreichend

Ý nur für den auf die Geschäftsführung Einfluss nehmenden Gesellschafter zulässig

Ý beschränkt

* zeitlich auf höchstens 2 Jahre 

* räumlich auf Absatzgebiet der GmbH

* sachlich auf Tätigkeitsfelder der GmbH
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II.

Entscheidungskompetenzen
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GmbH ïEntscheidungskompetenzen (1)

4 Grundsatz nach Gesetz: Beschränkte Geschäftsführungsbefugnis des 

Geschäftsführers (§ 37 I GmbHG)

ĂDie Geschäftsführer sind der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, die 

Beschränkungen einzuhalten, welche für den Umfang ihrer Befugnis, die Gesellschaft 

zu vertreten, durch den Gesellschaftsvertrag oder, soweit dieser nicht ein anderes 

bestimmt, durch die Beschlüsse der Gesellschafter festgesetzt sind.ñ

Ĕ im Rahmen des satzungsmäßigen Unternehmensgegenstandes! 

Ĕ nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Geschäftsleitung!

Ĕ unter Beachtung der gesetzlich ausschließlich den Gesellschaftern    

zugewiesenen Aufgaben (§46 GmbHG sowie ĂGrundlagengeschªfteñ)

Ĕ unter Beachtung der Zustimmungsvorbehalte der Gesellschafter!

Ĕ unter Beachtung der Weisungen der Gesellschafter!
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GmbH ïEntscheidungskompetenzen (2)

Fall

Fremd-GF X will lukrativen, aber risikoreichen Auftrag annehmen. Auf telefonische 

Nachfrage ist Minderheitsgesellschafter A dagegen, Mehrheitsgesellschafter B dafür.

Was ist X zu raten?
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GmbH ïEntscheidungskompetenzen (2)

Fall

Fremd-GF X will lukrativen, aber risikoreichen Auftrag annehmen. Auf telefonische 

Nachfrage ist Minderheitsgesellschafter A dagegen, Mehrheitsgesellschafter B dafür.

Was ist X zu raten?

1. Wie hoch ist der zu erwartende Gewinn?

2. Wie hoch ist das maximale Risiko?

3. Wie hoch ist Wahrscheinlichkeit des Erfolgseintritts?

4. Liegt eine Existenzgefährdung bei Misslingen vor?

5. Kann das Risiko verringert werden?

Ý GF darf nur Geschäfte eingehen, die die Existenz der Gesellschaft nicht bedrohen!

Ý Bei Risikogeschäften sind alle Maßnahmen zur Risikoverringerung zu treffen!

Ý Bei sachlich nachvollziehbarer Entscheidung und bestmögliche Risikovorsorge

haftet GF nicht für späteren Misserfolg!
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GmbH ïEntscheidungskompetenzen (3)

4 Weisungen

Problem 1: Weisungsrecht steht nur der Gesellschafterversammlung, 

nicht einem (Mehrheits-)Gesellschafter zu! 

Problem 2: Ausführungspflicht des Geschäftsführers

Ĕ fehlerfreie Weisung muss grds. ausgeführt werden

Ĕ fehlerhafte Weisung aufgrund eines anfechtbaren Gesell-

schafterbeschlusses ist auszuführen, wenn Beschluss nicht 

mehr anfechtbar (bis dahin kann GF selbst entscheiden)

Ĕ fehlerhafte Weisung aufgrund eines nichtigen Beschlusses 

darf nicht ausgeführt werden

Risiko: Führt Geschäftsführer fehlerhaften Beschluss aus und  

kommt es zu Schäden, haftet er und kann abberufen werden!
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GmbH ïEntscheidungskompetenzen (4)

Nichtiger oder nur anfechtbarer Gesellschafterbeschluss? 

1. Es wurden nicht alle Gesellschafter geladen?

2. Ladung ist nicht unterschrieben?

3. Ladungsfrist ist zu kurz?

4. Berücksichtigung einer dem Stimmverbot 

unterliegenden Stimme?

5. Beschluss, dass GF einem Kunden zur Klimapflege 

Wein im Wert von 250 úschenken soll?
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GmbH ïEntscheidungskompetenzen (4)

Nichtiger oder nur anfechtbarer Gesellschafterbeschluss? 

1. Es wurden nicht alle Gesellschafter geladen?Ĕnichtig!

2. Ladung ist nicht unterschrieben?Ĕnichtig!

3. Ladungsfrist ist zu kurz?Ĕnur anfechtbar!

4. Berücksichtigung einer dem Stimmverbot 

unterliegenden Stimme?Ĕnur anfechtbar!

5. Beschluss, dass GF einem Kunden zur Klimapflege 

Wein im Wert von 250 úschenken soll?Ĕnichtig!
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GmbH ïEntscheidungskompetenzen (5)

4 Nichtig sind alle Schweren Mängel/ Fehler (insbesondere i.S.v. § 241 

AtkG analog) z.B.

* Einberufung zur Gesellschafterversammlung (GV) durch Unbefugte 

* GV ohne Einberufung

* Zeit oder Ort der GV nicht oder nicht hinreichend angegeben

* nicht sämtliche Gesellschafter geladen

* nicht schriftlich geladen

* Ladung ohne Unterschrift 

* Fehlen der notwendigen Beurkundung

* Beschlüsse über unentziehbare Individualrechte (Teilnahme/Auskunft)

* Beschluss zur ĂExistenzvernichtigungñ

* Beschluss über Ergebnisverwendung bei Nichtigkeit des Jahres-

abschlusses
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GmbH ïEntscheidungskompetenzen (6)

4 Rechtsfolgen der Nichtigkeit

Ĕ nichtiger Beschluss ist rechtswidrig und ohne jede Rechtwirksamkeit!

Ĕ nichtiger Beschluss darf nicht ausgeführt werden!

Ĕ der Nichtigkeitseinwand kann in den Grenzen der Verwirkung unbefristet erhoben 

werden! (einstweilige Verfügung auf Unterlassung/ Nichtigkeitsfeststellungsklage)

4 Heilung der Nichtigkeit?

Eintragungsfreie Beschlüsse: Ĕ grundsätzlich unheilbar nichtig!

Eintragungspflichtige Beschlüsse: Ĕ geheilt durch Eintragung ins HR und drei Jahre 

seit Beschluss verstrichen (§ 242 AktG analog)

ĔFristhemmung durch rechtzeitige Klage!
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GmbH ïEntscheidungskompetenzen (7)

4 Anfechtbar sind alle nicht schweren Mªngel/Fehler é.

1. Voraussetzung: Nicht schwere Mängel/Fehler? 

a) Bei Vorbereitung der Beschlussfassung z.B.

* Unterschreitung der Ladungsfrist/ Frist zur Ankündigung der TO

b) Bei Verfahrensleitung/ Abstimmungsverfahren z.B.

* Verletzung des Teilnahmerechts

* Abweichung von TO

* Abstimmung trotz Beschlussunfähigkeit

c) Verletzung des Informationsrechts gem. § 51a GmbHG

* sofern für Beschlussergebnis relevant



RA Magnus Dühring © 2013 ïAlle Rechte vorbehalten

GmbH ïEntscheidungskompetenzen (8)

d) Bei Beschlussfeststellung z.B.

* falsche Auszählung der Stimmen

* Zugrundelegung eines falschen Mehrheitserfordernisses 

* Nichtberücksichtigung wirksamer Stimmen

* Berücksichtigung unwirksamer Stimmen

2. Voraussetzung: Relevanz? 

ĔVerfahrensverstöße nur dann anfechtbar, wenn sie relevant für das  

Mitgliedschafts- bzw. Mitwirkungsrecht des Gesellschafters sind z.B.

* unzutreffend als gültig bewertete Stimme wirkt sich auf Beschlussergebnis aus!
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GmbH ïEntscheidungskompetenzen (9)

3. Voraussetzung: Kein Ausschluss der Anfechtung 

* nachträgliche Zustimmung des betroffenen Gesellschafters

* Bestätigungsbeschluss (ohne erneuten Mangel)

* Ablauf der Anfechtungsfrist (s. Satzung ïansonsten Regelfrist 

von einem Monat ab Kenntnis vom Beschlussinhalt, § 246 AktG)
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GmbH ïEntscheidungskompetenzen (10)

4 Rechtsfolgen von Kompetenzverletzungen durch Geschäftsführer

Ĕ kompetenzwidrig ausgeführte Geschäftsführungsmaßnahmen sind

- im Innenverhältnis unwirksam

- im Außenverhältnis wirksam (§ 37 II GmbHG)

4 Rechtsschutz gegen Kompetenzverletzungen durch Geschäftsführer

ĔAbberufung und Kündigung aus wichtigem Grund 

ĔBis zur Abberufung: Einstweilige Verfügung zur Untersagung der 

Geschäftsführung und Vertretung

ĔVor Ausführung der Geschäftsführungsmaßnahme: Einstweilige     

Verfügung zur Unterbindung der geplanten Maßnahme
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III. 

Gesellschafterversammlung
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III.1.

Einberufungskompetenz
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GmbH ïEinberufungskompetenz (1)

4 Grundsatz: Soweit im Gesellschaftsvertrag nicht anders geregelt, 

erfolgt die Einberufung durch den Geschäftsführer

Ĕ jeder GF kann einzeln einberufen!

Ĕ auch der abberufene, aber noch im Handelsregister eingetragene GF!

Ĕ davon unabhängig können die Gesellschafter jederzeit unter Verzicht auf   

Form und Fristen eine Vollversammlung abhalten!

4 Einberufungspflicht gem. § 49 II, III GmbHG

ĂSie ist außer den ausdrücklich bestimmten Fällen zu berufen, wenn es im Interesse 

der Gesellschaft erforderlich erscheint.

Insbesondere muss die Versammlung unverzüglich berufen werden, wenn aus der 

Jahresbilanz oder aus einer im Laufe des Geschäftsjahres aufgestellten Bilanz sich 

ergibt, dass die Hälfte des Stammkapitals verlorenist.ñ
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GmbH ïEinberufungskompetenz (2)

4 Ausnahme: Selbsthilferecht des Minderheitsgesellschafters (1)

1. Einberufungsverlangen (§ 50 I GmbHG)

ĂGesellschafter, deren Geschäftsanteile zusammen mindestens dem zehnten Teil des 

Stammkapitals entsprechen, sind berechtigt, unter Angabe des Zwecks und der 

Gr¿nde die Berufung der Versammlung zu verlangen.ñ

2. Ankündigungsverlangen (§ 50 II GmbHG)

ĂIn gleicher Weise haben die Gesellschafter das Recht zu verlangen, dass 

Gegenstªnde zur Beschlussfassung der Versammlung angek¿ndigt werden.ñ

Ĕ gilt sowohl für geforderte als auch bereits einberufene Gesellschafter-

versammlung (Ankündigungsfrist beachten!)
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GmbH ïEinberufungskompetenz (3)

4 Ausnahme: Selbsthilferecht des Minderheitsgesellschafters (2)

3. Einberufungsrecht (§ 50 III GmbHG)

ĂWird dem Verlangen nicht entsprochen oder sind Personen, an welche dasselbe zu 

richten wäre, nicht vorhanden, so können die in Absatz 1 bezeichneten Gesellschafter 

unter Mitteilung des Sachverhältnisses die Berufung oder Ankündigung selbst 

bewirken. Die Versammlung beschließt, ob die entstandenen Kosten von der 

Gesellschaft zu tragen sind.ñ

Problem: Einberufungsrecht erst im Zeitpunkt der Ablehnung oder nach 

einmonatiger Untätigkeit des GF (in Eilfällen ggf. früher) 

ĔBeschlüsse, die in einer von einem unzuständigem Organ bzw. nicht 

Selbsthilfeberechtigten einberufenen Gesellschafterversammlung 

gefasst worden sind, sind nichtig!
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III.2.

Form- und fristgerechte Ladung


